
RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV), 
Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Denkmalschutzgesetz (DSchG HE).  
 

    

A) BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB 
    

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO und § 1 
Abs. 5, 6 BauNVO) 

 
 Ausschluss von Nutzungen im Mischgebiet 
 

- Anlagen für soziale Zwecke, 
- Vergnügungsstätten, 
- Bordelle und bordellartige Betriebe, 
- Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke sowie Schank- und Speisewirtschaften und 

Gewerbebetriebe, die Versammlungsstätten i.S. der Versammlungsstättenverordnung sind, 
sind unzulässig.  
 
 

2. FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB 
 
2.1 Rad- und Gehwege auf den Baugrundstücken, Garagenzufahrten und Hofflächen i.S. von 

untergeordneten Nebenanlagen sind in wasserdurchlässigen Bauweisen zu befestigen, soweit 
nicht Betriebsabläufe andere Befestigungen notwendig machen. 

 
2.2 Bei der Grundstücksbepflanzung sind mindestens 75 % einheimische standortgerechte Gehölze 

oder bewährte Obstsorten zu verwenden. 
 
2.3 Mindestens 30 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen (errechnet nach GRZ) sind mit 

Laubgehölzen zu bepflanzen; hierbei zählen 1 Baum 25 m², ein Strauch 5 m². 

B) HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
    

 
1.  Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmale wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände wie z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt, so ist dies nach § 21 
HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenARCHÄOLOGIE oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 
HDSchG). 
    
    

2. Verwertung von Niederschlagswasser 
Gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) soll Abwasser, insbesondere 
Niederschlagswasser von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn 
wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  
 
 

3. Versickerung von Niederschlagswasser 
 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). 

4. Bauliche Anlagen im Überschwemmungsgebiet 
Das Verbot zur errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet der Lemp (§ 78 
Wasserhaushaltsgesetz) gilt grundsätzlich auch für untergeordnete Nebenanlagen i.S. des § 14 
BauNVO. Über die Zulässigkeit von Ausnahmen entscheidet die Wasserbehörde des Lahn-Dill-
Kreises im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens.  
     

 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung überplant den Bebauungsplans Nr. 3 „In der Bitz“ nur im 
Geltungsbereich dieser Änderung. Die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
bzw. seiner 1. Änderung werden nicht berührt und gelten unverändert weiter.  

* bei Konkurrenz von Baugrenze und GRZ gilt das engere Maß 

 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG MI4 

Zahl der Vollgeschosse (max.) I 

Grundflächenzahl (GRZ) * 0,8 

Firsthöhe (max.)  7 m 




